
 

 

 

Lesefassung  
 

 

Satzung über die Aufhebung der Satzung über die Beseitigung von 

Abwasser aus den Grundstücksabwasseranlagen in den Gemeinden des 

Amtes Wilstermarsch und in der Stadt Wilster und 

über die Abwälzung der Abwasserabgabe auf Kleineinleiter 
 

(Aufhebungssatzung) 
 

Aufgrund der §§ 5 und 24 a  der Amtsordnung (AO),  der des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 u. Abs. 2 

der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.03, der § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1,  § 

4, § 6 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6, Abs. 7 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10.01.05, § 44 u. 45 Landeswassergesetz in der Fassung vom 

13.11.2019 , sowie der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetz (AG-AbwAG) 

v. 13.11.2019, jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch den Amtsaus-

schuss vom 18.12.2023 die folgende Satzung erlassen 
 

 

Artikel 1 

Aufhebung der Satzung 

 

Die Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus den Grundstücksabwasseranlagen in den Gemeinden 

des Amtes Wilstermarsch und in der Stadt Wilster und über die Abwälzung der Abwasserabgabe auf Klei-

neinleiter vom 25.11.2016, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 17.05.2023 wird hiermit 

aufgehoben. 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 

 

Wilster, den 20.12.2023 

 

Amt Wilstermarsch 

gez. Wiese 

Der Amtsdirektor 
 
      


